
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

1. Anhörungsdauer 

Die Anhörung dauert vom 14. Juli 2022 bis 28. Oktober 2022. 

2. Inhalt 

Die Parlamentarische Initiative Jonas Fricker, Grüne, Baden (Sprecher), Gian von Planta, GLP, Ba-

den, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Gabi Lauper Richner, SP, Niederlenz, und Alfons Paul Kauf-

mann, Mitte, Wallbach, vom 15. Juni 2021 betreffend Klima-Artikel in der Verfassung fordert die Er-

gänzung der Kantonsverfassung mit einem Klimaartikel. Der Grosse Rat hat am 31. August 2021 die 

vorläufige Unterstützung des Anliegens gemäss § 44 Abs. 2 GVG und Zuweisung an die zuständige 

Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) beschlossen. Die Kommis-

sion UBV schlägt dem Grossen Rat die untenstehende Verfassungsergänzung vor. 

Die vollständigen Unterlagen zur Vorlage und zur Anhörung sind zu finden unter www.ag.ch/anhö-

rungen.  

3. Auskunftsperson 

Bei inhaltlichen Fragen zur Anhörung können Sie sich an die folgende Stelle wenden: 

 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt,  

Dr. Nobert Kräuchi 

Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer 

Entfelderstrasse 22 

5001 Aarau 

062 835 34 61 

alg@ag.ch 

Bitte beachten Sie: Diese Anhörung wird als eAnhörung durchgeführt. Ihre Stellungnahme reichen 

Sie elektronisch über das "Smart Service Portal" (www.ag.ch) ein. Wenn dies aus zwingenden Grün-

den nicht möglich ist, stellen Sie Ihre Stellungnahme postalisch oder per E-Mail zu:  

Departement Bau, Verkehr und Umwelt,  

Abteilung Landschaft und Gewässer 

Entfelderstrasse 22 

5001 Aarau 

alg@ag.ch   

GROSSER RAT 

Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und 

Raumordnung (UBV) 
 

 

FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG 

Parlamentarische Initiative betreffend einen neuen Paragrafen "Klima" in der Verfassung des 

Kantons Aargau 

 

http://www.ag.ch/anhörungen
http://www.ag.ch/anhörungen
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Fragen zur Anhörung 

Frage 1: Sind Sie mit der Ergänzung der Aargauischen Kantonsverfassung mit 

folgendem Inhalt einverstanden?  

§ 42a abis) Klima  

1 Kanton und Gemeinden setzen sich für die Begrenzung des Klimawandels ein und stärken 

ihre Fähigkeit zur Anpassung an dessen nachteilige Auswirkungen. Sie berücksichtigen dabei 

die Ziele des Bundes und der für die Schweiz verbindlichen internationalen Abkommen. 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ ja 

□ ja, mit Vorbehalt 

□ nein 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen: 

[Text] 

 

 

Frage 2: Sind Sie mit der Variante für eine Erweiterung von § 42a um einen Ab-

satz 2 mit folgendem Inhalt einverstanden? 

2 Sie sorgen dafür, dass dazu geeignete Massnahmen umgesetzt werden, um die Treibhaus-

gasemissionen bis zur Klimaneutralität zu reduzieren. 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ ja 

□ ja, mit Vorbehalt 

□ nein 

□ keine Angabe 

 

Bemerkungen: 

[Text] 

 

 

Schlussbemerkungen: 

[Text] 

 
 


